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Einleitung 

I . Der materiell-rechtliche Untersuchungsgegenstand der Arbeit 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist der strafrechtliche  Kausalitätsbe-
griff  und seine rechtliche Begründung. Die Auseinandersetzung um Inhalt und 
rechtlichen Status dieses Begriffs  erfolgt  nicht abstrakt, sondern im Kontext der ma-
teriell-rechtlichen Problematik, unter welchen Voraussetzungen der Täter, der einen 
rettenden Kausalverlauf vorsätzlich oder fahrlässig verhindert oder unterbrochen 
hat, für den aufgrund dieser Intervention eingetretenen Erfolg strafrechtlich  zur Ver-
antwortung gezogen werden kann. Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung 
steht also eine ganz spezifische Zurechnungsproblematik. 

Die Befassung mit diesem Themenkreis aber bedarf  der Rechtfertigung, gehört 
doch der Kausalitätsbegriff  zu den meistdiskutierten Begriffen  des Strafrechts  über-
haupt. Schon im Jahre 1900 weist der Tübinger Zivilrechtler Rümelin  auf den Um-
stand hin, daß das Strafrecht  über den Kausalitätsbegriff,  dem seinerzeit fast noch 
sämtliche Zurechnungsfragen  zugeordnet wurden, eine gewaltige, kaum mehr zu 
bewältigende Literatur aufweise. Rümelin  bemerkt weiter: „Dabei ist der Zustand 
der kriminalistischen Lehre, die schon länger auch der Tummelplatz von Disserta-
tionen geworden, trotz der Vorherrschaft  der v. Buri'sehen Kausalitätstheorie, wel-
cher auch die Praxis der Strafsenate des Reichsgerichts unterliegt, durchaus kein er-
freulicher;  so wenig erfreulich,  daß die meisten Kriminalisten ein gelindes Grauen 
überschleichen wird, wenn sie auf dem Titel eines Buches oder einer Abhandlung 
das Kausalproblem zu Gesicht bekommen. Der Hauptgrund dürfte darin zu finden 
sein, daß je mehr die Flut der monographischen Literatur anschwillt, desto weniger 
der Einzelne in der Lage ist, das vor ihm Gelehrte wirklich zu beherrschen."1 

14 Jahre später beklagt auch Binding , sich einer kolossalen, schon durch ihren Um-
fang in ihrer Gesundheit nicht unverdächtigen Literatur gegenüber zu sehen, die er 
doch nicht habe unberücksichtigt lassen können2. 

Wenn sich die vorliegende Arbeit trotz dieser Lage, die sich bekanntlich in den 
letzten 88 Jahren keineswegs zum Besseren gewendet hat, mit dem Kausalitätsbe-
griff  im Rahmen einer Teilproblematik der allgemeinen Zurechnungsthematik be-
faßt - ebenso wie sich auch Rümeling  und Binding  selbst nicht haben davon abhal-
ten lassen, zu dem Kausalitätsbegriff  Stellung zu beziehen - , dann aus dem einfa-
chen Grund, daß in keinem der gängigen Kommentare und Lehrbücher die Frage in 

1 Rümelin,  Kausalbegriffe,  S.2. 
2 Binding , Normen 2. Bd., S.471. 
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zufriedenstellender  Weise erörtert wird, unter welchen materiell-rechtlichen Vor-
aussetzungen dem Täter, der rettende Bedingungen eliminiert hat, der tatbestandli-
che Erfolg zugerechnet werden kann. Des weiteren kommt hinzu, daß die Fallkon-
stellation des Abbruchs rettender Kausalverläufe dem Grenzbereich zwischen Tun 
und Unterlassen angehört, hinsichtlich dessen die schon vor 32 Jahren aufgestellte 
Diagnose Roxins  nicht vollständig ihre Gültigkeit verloren hat, daß „auf der Grenze 
von Begehen und Unterlassen ein breiter Streifen unserer dogmatischen Landkarte 
noch der Erschließung harrt"3. 

Ob der Einschätzung Roxins,  daß die Konstellation der Verhinderung rettender 
Kausalverläufe in der Praxis selten anzutreffen  sei, zugestimmt werden kann4, mag 
dahinstehen. Immerhin fallen die medizinrechtlich und ethisch äußerst problemati-
schen Fälle des Abschaltens eines Respirators unter diese Konstellation - Grund ge-
nug, sich diese - trotz einiger juristischer Publikationen in der letzten Zeit5 - zum 
Gegenstand rechtswissenschaftlichen Interesses zu machen6. Überdies sind im Zi-
vilrecht die Stromkabelfälle zu nennen, bei denen es umstritten ist, ob demjenigen, 
der die Stromleitungen zerstört, daraus resultierende Schäden an Rechtsgütern von 
Stromkunden nach § 8231 BGB zu ersetzen hat. Es sei daher das „gelinde Grauen" 
über eine weitere Monographie im Bereich der Zurechnung der strafrechtlichen 
Fachwelt zugemutet. 

I I . Die Rahmen-Thematik der Untersuchung 

Der Kausalitätsbegriff  kann nicht losgelöst von strafrechtsdogmatischen  System-
entwürfen analysiert werden, innerhalb derer er jeweils eine in bestimmter Weise de-
finierte Rolle einnimmt. Die vorliegende Arbeit befaßt sich daher auch mit den ver-
schiedenen strafrechtsdogmatischen  Zurechnungskonzeptionen einschließlich ihrer 
methodischen Aspekte, wobei in diesem Zusammenhang unter Methodik die Art und 
Weise der strafrechtlichen  Begriffsbildung  und ihre materiell-rechtliche Bedeutung 
für die juristische Entscheidungsfindung verstanden wird. In der heutigen Straf-
rechtsdogmatik gewinnen in Abkehr von methodisch als naturalistisch, ontologisch 
oder begriffsanalytisch  charakterisierten strafrechtsdogmatischen  Zurechnungskon-
zeptionen zunehmend methodisch als normativistisch, teleologisch-kriminalpoli-
tisch oder funktionalistisch gekennzeichnete Ansätze an Bedeutung. Die Wahl einer 
derartigen - hier primär nach methodischen Aspekten geordneten - Grundposition 

3 Roxin,  Engisch-FS, S.405. 
4 Roxin,  Strafrecht  AT, § 11A I I I Rn. 32. 
5 Vgl. Stoffers,  Abgrenzung von Tun und Unterlassen, S. 358 ff.,  Schneider,  Tun und Unter-

lassen, S. 164 ff. 
6 Allerdings ist die spezifische Problematik legaler Sterbehilfe nicht Thema der vorliegen-

den Arbeit. Dies schließt jedoch nicht aus, daß ihre Thesen die Lösung der Sterbehilfeproble-
matik durch das Abschalten von Respiratoren dogmatisch auf ein sicheres Fundament zu stel-
len vermag. 
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beeinflußt das dogmatische System und damit die Begründung der Lösung materiell-
rechtlicher Streitfragen,  wie auch umgekehrt die Anwendung einer Methode erst vor 
dem Hintergrund bestimmter materiell-rechtlicher Prämissen verständlich ist. Diese 
wechselseitige Abhängigkeit wird bei dem Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit 
besonders anschaulich. Angesichts dieses Streitstandes ist es angebracht, nicht nur 
eine bestimmte strafrechtliche  Lehre mit unausgesprochenen Prämissen unreflek-
tiert zu vollziehen, sondern einen eigenen Standpunkt in Abgrenzung zu den schon 
etablierten Entwürfen zu entwickeln. Dabei ist schon an dieser Stelle darauf hinzu-
weisen, daß die eigene, schon aus Gründen der Stoffülle  sich auf den Bereich der in-
dividualrechtsgutsschützenden Delikte beschränkende „Grundlegung" ihrem An-
spruch nach über die Fallkonstellation der Verhinderung und des Abbruchs rettender 
Kausalverläufe hinausreicht, die allerdings die Möglichkeit bietet, die Leistungsfä-
higkeit des eigenen Ansatzes gewissermaßen als „Probierstein" praktisch vorzufüh-
ren und unter Beweis zu stellen. 

Vorzubeugen ist dem Mißverständnis, daß eine derartige Exemplifizierung ein 
methodisches Verständnis von Recht signalisiert, das in Anlehnung der Topik, aber 
auch der Weitungsjurisprudenz als Primat strafrechtlicher  Rechtsfindung den Ein-
zelfall einstuft, und der systematisch verfahrenden Dogmatik nur noch die aus 
Gründen der Rechtssicherheit erforderliche  heuristische Funktion zuweist, den 
durch die richterliche Entscheidungspraxis vorgegebenen Rechtsstoff  nachträglich 
in einer bestimmten Weise zu ordnen. Eine rechtsbegründende Funktion würde der 
Dogmatik in letzter Konsequenz nicht mehr zukommen. Einem derartigen Rechts-
verständnis soll in dieser Arbeit gerade widersprochen werden. Die Entscheidung, 
eine bestimmte Sachverhaltskonstellation gewissermaßen als Exemplifizierungs-
material heranzuziehen, findet vielmehr darin ihre Berechtigung, daß das Verhältnis 
von Dogmatik und Einzelfall dialektisch ist: Einerseits sollen die durch die Dogma-
tik elaborierten allgemeinen Rechtssätze die richtige Entscheidung des Einzelfalls 
erklären,  andererseits jedoch müssen sich die auf die Dogmatik zurückgreifenden 
und aus ihr abgeleiteten Entscheidungen im Einzelfall als richtige bewähren.  Dieses 
Verhältnis ist deswegen dialektisch, weil sich ersterenfalls  eine zunächst judizgelei-
tete Entscheidungsfindung der Kontrolle durch mit Anspruch auf Allgemeingültig-
keit aufgestellte Rechtssätze ausgesetzt sieht, während letzterenfalls gerade die auf 
Dogmatik gestützte Entscheidungsfindung einer Kontrolle durch das auf den Ein-
zelfall beschränkte Rechtsgefühl unterzogen wird. Dogmatik und Rechtsgefühl 
spielen somit eine Doppelrolle: Sie sind kontrollierte und kontrollierende Instanz 
zugleich. Mit der aber damit zu konstatierenden Relevanz des Einzelfalls für die 
normative Rechtsgenese - nämlich dem Rechtsanwender Anlaß zu geben, durch 
Aufdeckung rechtlich erheblicher Unterschiede zu anderen Fällen die abstrakten 
Rechtssätze immer weiter auszudifferenzieren  - besitzt der Einzelfall eine rechts-
methodische Bedeutung für die Rechtsfindung, dessen Fruchtbarkeit sich auch für 
den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit zu erweisen hat7. 

7 Zum Verhältnis von Dogmatik und Rechtsgefühl siehe auch Arzt,  JA 1978, S. 557 ff. 


